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MT 31 – 
Informationsschreiben an den Arbeitgeber zur Ausübung bestimmter Ehrenämter
Gemäß Artikel L.234-71 des Arbeitsgesetzbuches haben Arbeitnehmer, die ein Mandat als Mitglied einer Berufskammer, als Mitglied eines Organs einer Sozialversicherungseinrichtung, als Beisitzer beim Arbeitsgericht, als Beisitzer der Versicherten oder der Arbeitgeber beim Schiedsgericht der Sozialversicherung sowie beim Obersten Schiedsgericht der Sozialversicherungen ausüben, Anspruch auf Sonderurlaub zur Ausübung ihres Mandats.
Sie müssen ihren Arbeitgeber jedes Mal informieren, wenn sie zur Ausübung ihres Mandats aufgefordert werden.
Während dieses Sonderurlaubs dürfen Arbeitnehmer, die eines dieser Mandate oder eine dieser Funktionen ausüben, ihren Arbeitsplatz verlassen, wobei ihr normales Gehalt weitergezahlt wird, um ihre Mandate oder Funktionen wahrzunehmen.
Die Unterbrechung der Arbeit, während der für die Ausübung dieses Mandats erforderlichen Zeit berechtigt den Arbeitgeber nicht, den Arbeitsvertrag zu kündigen.
Dem Arbeitgeber wird zu Lasten der Berufskammer, der Sozialversicherungseinrichtung oder der betreffenden Gerichtsbarkeit, ein Betrag erstattet, der dem Bruttogehalt zuzüglich der vom Arbeitgeber an die Sozialversicherungseinrichtungen gezahlten Arbeitgeberbeiträge für den Zeitraum entspricht, in dem der Arbeitnehmer seiner Arbeit fernblieb, um sein Mandat auszuüben.
Gemäß der großherzoglichen Verordnung vom 19. Dezember 2008 über den Sonderurlaub zur Ausübung bestimmter Ehrenämter als Mitglied einer Berufskammer, eines Organs einer Sozialversicherungseinrichtung, als Beisitzer beim Arbeitsgericht sowie als Beisitzer der Versicherten oder der Arbeitgeber in den Sozialgerichten umfasst dieser Sonderurlaub für jede Sitzung oder Verhandlung der darin genannten Institutionen und Gerichte eine Höchstdauer von 4 Arbeitsstunden.
Der Sonderurlaub für Ehrenämter darf von den betroffenen Personen ausschließlich für die Wahrnehmung von Aufgaben verwendet werden, die sich unmittelbar aus der Ausübung ihres Mandats ergeben.
Der Sonderurlaub zur Ausübung bestimmter Ehrenämter gilt als tatsächliche Arbeitszeit. Während der Dauer dieses Urlaubs bleiben die gesetzlichen Bestimmungen über die Sozialversicherung und den Kündigungsschutz anwendbar.
Die Dauer des Sonderurlaubs zur Ausübung bestimmter Ehrenämter darf nicht auf den gesetzlichen oder durch Sondervereinbarung festgelegten Erholungsurlaub angerechnet werden.
Die Begünstigten des Sonderurlaubs erhalten während der Dauer des Urlaubs weiterhin ihre Vergütung und genießen die mit ihrer beruflichen Tätigkeit verbundenen Vorteile.
Für angestellte Mitglieder und Beisitzer erfolgt die Erstattung des Gehalts an den Arbeitgeber zu Lasten der betreffenden Berufskammer, Sozialversicherungseinrichtung oder Gerichtsbarkeit einmal jährlich auf der Grundlage einer Erklärung, die spätestens bis zum 31. März des auf das betreffende Jahr folgenden Jahres, für das die Erstattung beantragt wird, bei der zuständigen Einrichtung oder Gerichtsbarkeit einzureichen ist. Wird die Erstattungserklärung bis zu diesem Datum nicht eingereicht, erlischt der Anspruch auf Erstattung für das betreffende Jahr.
Die Erklärung wird auf einem Formular abgegeben, das jedes Mitglied bzw. jeder Beisitzer vom Vorsitzenden der betreffenden Einrichtung oder Gerichtsbarkeit erhält und das er seinem Arbeitgeber aushändigt. Der Arbeitgeber füllt das Formular aus, unterzeichnet die Erklärung sowie den Erstattungsantrag.
Die Richtigkeit der im Formular gemachten Angaben wird durch die Unterschrift der betreffenden Person bestätigt.
Nicht angestellte Mitglieder und Beisitzer, die eine berufliche Tätigkeit ausüben, erhalten eine Entschädigung für die Zeit, die sie der Wahrnehmung ihres Mandats widmen.
Der Betrag der Stundenvergütung wird pauschal auf das Doppelte des sozialen Mindestlohns für qualifizierte Arbeitnehmer festgesetzt.
Die Auszahlung der Vergütung an die betroffene Person erfolgt einmal jährlich durch die zuständige Berufskammer, Sozialversicherungseinrichtung oder Gerichtsbarkeit auf der Grundlage einer Erklärung, die spätestens bis zum 31. März des auf das betreffende Jahr folgenden Jahres, für das die Vergütung beantragt wird, bei der zuständigen Einrichtung oder Gerichtsbarkeit einzureichen ist. Wird die Vergütungserklärung bis zu diesem Datum nicht eingereicht, erlischt der Anspruch auf Vergütung für das betreffende Jahr.
Die Erklärung wird auf einem Formular abgegeben, das jede betroffene Person vom Vorsitzenden der betreffenden Einrichtung oder Gerichtsbarkeit erhält. Die betroffene Person füllt das Formular aus und unterzeichnet die Erklärung sowie den Zahlungsantrag.





(Name und Anschrift des Arbeitnehmers)
(Name und Anschrift des Arbeitgebers)
(Ort und Datum)
Betreff : Mein Sonderurlaub im Rahmen meines Mandats als ________________
Sehr geehrte Frau / Sehr geehrter Herr [footnoteRef:1], [1:  Nichtzutreffendes streichen..] 

Hiermit informiere ich Sie, dass ich gewählt / ernannt wurde 1_______________________.
Arbeitnehmer, die ein solches Mandat ausüben, haben gemäß Artikel L.234-71 des Arbeitsgesetzbuches Anspruch auf Sonderurlaub zur Wahrnehmung ihres Mandats. Zu diesem Zweck informieren sie ihren Arbeitgeber jedes Mal, wenn sie zur Ausübung ihres Mandats aufgefordert werden.
Während dieses Sonderurlaubs dürfen die Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz verlassen, um ihre Mandate oder Funktionen wahrzunehmen, wobei ihre normale Vergütung fortgezahlt wird. Die Unterbrechung der Arbeit während der für die Ausübung dieses Mandats erforderlichen Zeit berechtigt den Arbeitgeber nicht, den Arbeitsvertrag vor Ablauf der vereinbarten Frist zu kündigen.
Der Sonderurlaub für gesellschaftsrechtliche Mandate gilt als tatsächliche Arbeitszeit. Während der Dauer dieses Urlaubs bleiben die gesetzlichen Bestimmungen über die Sozialversicherung und den Kündigungsschutz anwendbar. Die Dauer des Sonderurlaubs für gesellschaftsrechtliche Mandate darf nicht auf den gesetzlichen oder durch Sondervereinbarung festgelegten Erholungsurlaub angerechnet werden. Die Begünstigten des Sonderurlaubs für gesellschaftsrechtliche Mandate erhalten während der Dauer des Urlaubs weiterhin ihre Vergütung und genießen die mit ihrer beruflichen Tätigkeit verbundenen Vorteile. Der Sonderurlaub für gesellschaftsrechtliche Mandate hat eine Höchstdauer von vier Arbeitsstunden für jede Sitzung oder Verhandlung der betreffenden Institutionen oder Gerichtsbarkeiten, mit Erstattung an den Arbeitgeber (siehe unten).
Über die 4 Arbeitsstunden hinaus erhält der Arbeitnehmer eine einfache Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung der Vergütung durch den Arbeitgeber, ohne Anspruch auf Erstattung.
Im oben genannten Umfang wird dem Arbeitgeber ein Betrag erstattet, der dem Bruttogehalt zuzüglich der vom Arbeitgeber an die Sozialversicherungseinrichtungen gezahlten Arbeitgeberbeiträge für den Zeitraum entspricht, in dem der Arbeitnehmer seiner Arbeit fernblieb, um sein Mandat auszuüben.
Diese Erstattung erfolgt einmal jährlich auf der Grundlage einer Erklärung, die spätestens bis zum 31. März des auf das betreffende Jahr folgenden Jahres, für das die Erstattung beantragt wird, bei der erstattungspflichtigen Einrichtung einzureichen ist. Wird die Erstattungserklärung bis zu diesem Datum nicht eingereicht, erlischt der Anspruch auf Erstattung für das betreffende Jahr. Diese Erklärung wird auf der Grundlage eines Formulars abgegeben, das jeder Mandatsträger von der erstattungspflichtigen Einrichtung erhält und das er seinem Arbeitgeber aushändigt. Der Arbeitgeber füllt das Formular aus, unterzeichnet die Erklärung sowie den Erstattungsantrag. Die Richtigkeit der im Formular gemachten Angaben wird durch die Unterschrift der betroffenen Person bestätigt. 

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
______________________
          Unterschrift        

Erläuterung: In diesem Dokument wird aus Gründen der Vereinfachung ausschließlich die männliche Form verwendet; sie gilt gleichermaßen für alle Personen, unabhängig von ihrem Geschlecht oder ihrer Geschlechtsidentität.
